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Zusammenstellung
der Gebührensätze der Rcichs -Telegraphen Verwaltung siir mietweise

Kenntzung von Telegraphenteitungen.

Bei Stadt Fernsprcchcinrichtungen «nd Umschaltcstellcn .
I . Art der Grtiühren siir dir Krunhniig drr Fernsprrchniischtüsse.

Für die Berechnung der Baufchgebühr und
der Grundgebühr ist die Zahl der bei Beginn
des Kalenderjahrs vorhandenen Teiluehmeran -
schlüsse maßgebend . Die hiernach festgestellte
Bauschgebühr und Grundgebühr tritt mit dem
folgenden 1 . April in Kraft . Aenderunge » der
Banschgebühr und der Grundgebühr gegenüber

^ dein Vorjahre werden in den Orten , für welche

Für den Anschluß an ein Fernsprechnetz wird
« ine jährliche Bauschgebühr erhoben , durch deren
Zahlung der Teilnehmer das Recht erwirbt ,
Gesprächsverbindungen zwischen seiner Sprech¬
stelle und den an dasselbe angeschlossenen Sprech -
stellen der anderen Teilnehmer während des
Tagesdienstes ohne Zahlung einer weiteren Ge¬
bühr herstellen zu lasseu .

Der Teilnehmer ist indes , berechtigt , an sie gelten , amtlich bekannt gemacht .
Stelle der Banschgebühr eine Grundgebühr für ^ . Dic Teilnehmer sind berechtigt , soweit auf
die Ueberlassnng und Instandhaltung der Appa¬
rate sowie für den Bau und die Instandhaltung
der Sprechleitungen und Gesprächsgebühren für
jede hergestellte Verbindung , mindestens jedoch
für 400 Gespräche jährlich zu zahlen . Der
Teilnehmer hat die Erklärung , daß er die Grund¬
gebühr nnd Gesprächsgebühren entrichten wolle ,
entweder bei Gelegenheit seines ersten Anschlusses
oder vor Ablauf des Februar eines neuen Ka¬
lenderjahrs , mit Wirkung vom 1 . April , abzu¬
geben . Hat er eine solche Erklärung nicht ab¬
gegeben, so wird er zur Zahlung der Banschgebühr
herangezogen . Der Anschluß gegeu Gesprächs¬
gebühren findet in Netzen , in welchen die jähr¬
liche Bauschgebühr 30 Mark beträgt , nicht statt .

Grund der neuen Feststellung eiue Erhöhung
ihrer Banschgebühr oder ihrer Grundgebühr
eintritt , ihre Anschlüsse bis zum Ablause des
Februar , mit Wirkung vom 1 . April , zu kündigen .

Wenn mehrere Hauptanschlüsse mit mehreren
Nebenanschlüssen so vereinigt sind , daß die Neben¬
anschlüsse beliebig mit dem einen oder dem an¬
deren Hauptauschlusse verbunden werden können ,
so ist für alle Hauptanschlüsse dieselbe Gebühr ,
also entweder die Grundgebühr und Gesprächs¬
gebühren (sofern die Nebenanschlüsse bei Zahlnng
der Grundgebühr überhaupt sämtlich zulässig
sind ) oder die Banschgebühr für den Ortsver¬
kehr , Nachbarortsverkehr oder Vorortsverkehr
zu entrichten .

2. Höhe !>er Gebühren.
Ä . Die Bauschgebühr beträgt

in Netzen von nicht über 50 Teil -
nehmeranschlüssen

bei mehr als 50 bis einschließlich
100 Teilnehmeranschlüssen . .

bei mehr als 100 bis einschließlich
200 Teilnehmeranschlüssen . .

bei mehr als 200 bis einschließlich
500 Teilnehmeranschlüssen . .

bei mehr als 500 bis einschließlich
1000 Teilnehmeranschlüssen . .

bei mehr als 1000 bis einschließlich
5000 Teilnehmeranschlüssen . .

bei mehr als 5000 bis einschließlich
20000 Teilnehmeranschlüssen .

bei mehr als 20000 Teilnehmer¬
anschlüssen

jährlich für jeden Anschluß , welcher in der Luft¬
linie nicht weiter als 5 km von der Vermit -
telungsanstalt entfernt ist . In Netzen mit
mehreren Vermittelnngsanstalten wird diese
Entfernung von der Hanptvermitteluugsanstalt
gerechnet .
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140 „
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Die Grundgebühr beträgt
in Netzen von nicht über 1000 Teil¬

nehmeranschlüssen
bei mehr als 1000 bis einschließlich

5<M Teilnehmeranschlüssen . .
bei mehr als 5000 bis einschließlich

20000 Teilnehmeranschlüssen .
bei mehr als 20000 Teilnehmer¬

anschlüssen 100 „
jährlich für jeden Anschluß , welcher in der Luft¬
linie nicht weiter als 5 km von der Vermitte -
lungsanstalt entfernt ist . In Netzen mit mehreren
Vermitteluugsanstalten wird diese Entfernung
von der Hanptvermittelungsanstalt gerechnet .

Die Gesprächsgebühr im Ortsverkehre beträgt
5 Pf . für jede während des Tagesdienstes her¬
gestellte Verbindung .

o . Bei Fcrnsprcchanschlüfsen , welche in der
Luftlinie weiter als 5 km von der (Haupt -)
Vermittelungsanstalt entfernt sind , wird eine
jährliche Zuschlaggebühr erhoben , welche

bei einfachen Leitungen . . . . 3 M .
bei Doppelleitungen 5 „

4 *
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für jede angefangenen IVO Meter der über¬
schießenden Leitnngslänge beträgt . Diese ist
nach dein nächsten ohne Aufwendung besonderer
Kosten für die Herstellung der Leitung benutz¬
baren Wege zu messen , auch wenn die Leitung
thatsächlich auf einem Umwege geführt wird .

Bei Fernsprechanschlüssen , welche in der Luft¬
linie weiter als 10 km von der (Hanpt - ) Vcr -
mittelnngsanstalt entfernt sind , wird für die
überschießende Leituugsläuge außerdem ein Bau¬
kostenzuschuß erhoben , welcher

bei einsache» Leitnugeu . . . . 10 M .
bei Doppelleitungen 15 „

für jede angefangenen 100 Meter der nach der wirk¬
lichen Länge gemessenen Leituiigsstrecke beträgt .

<>. Für die Beuutzuug besonders kostspieliger
Leitnngen wird neben den sonst fälligen Ge¬
bühren eine auf volle Mark aufwärts abzurun¬
dende jährliche Zuschlaggebühr von 10 Prozent
der Mehrkosten erhoben .

e . Die jährliche Zuschlaggebühr für die An¬
bringung uud Instandhaltung eines zweiten
oder mehrerer Wecker auf demselben Grund¬
stücke ivie die Sprechstellc beträgt

für jeden Wecker 3 M .
Fiir die Anbringung uud Jnstaudhaltnug eines

zweiten Mikrophons werden jährlich 5 Mark
erhoben .

Für besondere Wecker anderer als der in der
Telegraphenvcrmaltung gebräuchlichen Art sind
neben einer Jahresgebühr von 3 Mark die
Selbstkosten der Beschaffung , AnbringuNtZ und
Instandhaltung zu erstatten . Für die auf Ver¬
langen der Teilnehmer angebrachten zweiten
Fernhörer sind ebenfalls die Selbstkosten zu er¬
statten . Diese besonderen Wecker uud Fern¬
hörer gehen in das Eigentum der Teilnehmer über .

s. Die Gebühr für eine Verbindung , zur
Nachtzeit innerhalb desselben Fernsprechnetzes
beträgt 2V Pf .

In .vernfprechnetzen ohne Nachtdienst beträgt
die Banschgebühr sür vorher angemcldete Ver¬
bindungen zwischen denselben Teilnehmern

monatlich IM .
vierteljährlich 2 „ 50 Pf .

? . Die Gebühr sür die Aufnahme von Nach¬
richten durch die Vermitteluugsanstalt zum
Zwecke der Weiterbeförderung beträgt 1 Pf . für
das Wort , mindestens 20 Pf . Ueberschießende
Beträge sind auf die nächste höhere durch 10
teilbare Summe abzurunden . Für die Weiter¬
beförderung durch die Post , durch Eilboten oder
Telegraph werden aichcrdem die tarifmäßigen
Gebühren erhoben ; Stundengebühren kommen
nicht znm Ansätze.

Die Gebühr für das Zusprechen eines ange¬
kommenen Telegramms an den Teilnehmer be¬
trägt ohne Rücksicht auf die Wortzahl 10 Pf .

b . Bei der Verlegung von Fernsprcchstellen
werden erhoben für Verlegungen innerhalb des¬
selben Raumes

bei einfachen Leitnngen . . . . 4M .
bei Doppelleitungen 6 „

für Verlegungen innerhalb desselben Grundstücks
bei einfachen Leituugen 6 M .
bei Doppelleitungen 10 „

für Verlegung nach anderen Grundstücken
bei einfachen Leitungen . . . . 15 M .
bei Doppelleitungen 25 >>

Ist die nene Stelle weiter als 10 km von
der «Hnupt -Mcrmiitelnngsanstalt entfernt , so
ist für die außerhalb der Entfernuugsgreuze
von 10 km herzustellende neue Leitung der Bau¬
kostenzuschuß nach Ztr . 9c auch dann zu zahlen ,
wenn die frühere Stelle ebenfalls außerhalb
jener Entfernnngsgrenze lag .

i . Die Gebühr für die Aufhebung von Fern -
fprcchanschlüfscn vor Ablauf der Ueberlassnngs -
daner beträgt

für jede Fernsprechstelle . . . . IS M .
Daneben ist für abzubrechende Gestänge und

Leituugeu ver der uicht abgelaufenen Ueber -
laffungsdauer entsprechende Teil der Herstel -
lungs - und Abbruchskosten zu erstatten . Diese
Beträge bleiben nnerhoben , wenn die Ueber -
laffnngsdauer zu dem Zeitpunkte , bis zu wel¬
chem die fortlaufenden Gebühren für den
Fernsprechanschluß im Voraus entrichtet sind ,
abgelaufen ist .

Dchli '.linmuml nl ' rr Fernsprcch - Ucbenmlschliisse .
I. Zulassung von Ncbtnanschliisscil.

1 . Die Teiluebmer an den Fernsprechnetzen
können in ihren ans dem Grund¬
stück ihres Hauptauschlusses be¬
findlichen Wohn - oder Geschäftsräumen
Nebenstellen errichten nnd mit dem Haupt¬
anschlüsse verbinden lassen .

2 . Diejenigen Teilnehmer an den Fernsprech¬
netzen , welche die Bauschgebühr zahlen ,
können in den ans dem Grundstück ihres
Hauptanschlusses befindlichen Wohn - oder
Geschäftsräumen anderer Personen oder
in Wohu - und Geschäftsräumen auf an¬
deren Grundstücken , mit Zustimmung

der Berechtigten , Nebenstellen , die nicht
weiter als 15 km von der (Haupt -)Ver -
veriuitteluugsaustalt entfernt sind , errichten
und mit ihrem Hauptaufchlufse verbinden
lasseu .

3 . Mehr als 5 Nebenanschlüsse dürfen mir
demselben Hauptanschlüsse nicht verbunden
werden . Den Teilnehmern ist überlassen ,
die Herstellung nnd Instandhaltung der
ans dem Grundstücke des Hauptanschlusses
befindlichen Nebenanschlüsse durch die
Reichs -Telegraphenverwaltuug oder durch
Dritte bewirken zu lassen . Die nicht von
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dcr Rcichs - Tclcgraphenverwaltung herge¬
stellten Nebenanschlüsse müssen den von
der Reichs -Telegraphenverwaltuug festzu¬
setzenden technischen Anforderungen ent¬
sprechen.

Vor der Inbetriebnahme sind die Neben¬
anschlüsse dem Postamte , Telegraphenamt
oder Stadt - Fernsprechamt anzumelden , wel¬
chem die Vermittelungsanstalt unterstellt
ist . Dieses ist befugt , jederzeit zu prüfen ,
ob die Nebenanschlüsse den technischen An¬
forderungen genügen .

Die Herstellung und Instandhaltung der
nicht auf dem Grundstücke desHauptaufchluf -
ses befindlichen Nebenanschlüsse wird dcr
Reichs - Telegraphenverwaltnng vorbehalten .

4 . Die Inhaber der Nebenstellen sind zum
^ - prechvcrkehre mit dcr Hauptstelle sowie
mit anderen an dieselbe Hauptstelle ange¬
schlossenen Nebenstellen befugt . Sprech -
verbiuduugen mit dritten Personen werden
ihnen in demselben Umfange gewährt , wie
dem Inhaber dcr Hauptstelle .

» - Gebühren für
.4.. Für dic Errichtung und Instandhaltung

des Nebenanschlusses durch dic Reichs - Tele -
grapheuverwaltung werden erhoben :

1. Für Nebenanschlüsse in den auf dem Grund¬
stücke des Hauptanschlusses befindlichen
Wohn - oder Geschäftsräumen des Inhabers
des Hanptanschlussss

für jedcn Nebenanschluß jährlich 20 M .
2 . für andere »Nebenanschlüsse

für jeden Nebenanschluß jährlich 30 „
3 . siud zur Verbindung der Neben¬

stelle mit dem Hauptanschlüsse mehr
als hundert Meter Leitung erfor¬
derlich , so werden außerdem für
jede angefangenen weiteren IVO m
Leitung erhoben bei einfacher Lei¬
tung jährlich 3 „
bei Doppelleitung jährlich . . . ö „

Soweit nichts Abweichendes bestimmt
ist , finden für dic Benützung des Neben¬
anschlusses dic für den Hauptanschluß
geltenden Bcstimmnngcn entsprechend An¬
wendung .

Die nnter 2 bezeichneten Ncbcnauschliisse
werden , sofern nichts Gegenteiliges ver¬
langt wird , in das Teiluehmerverzeichniß
aufgenommen .

5 . Dcr Jnbaber deS Hauptanschlusses ist
Schuldner der durch dic Beuutzuug des
Nebenanschlusses erwachsenden Gebühren .

6 . Das Recht zur Benutzung dcs »Nebenan¬
schlusses erlischt mit dem Rechte zur Be¬
nützung dcs Hauptanschlusses . Außerdem
kann cs durch dic Neichs - Telegraphenver -
verwaltnug entzogen werde » ! im Falle
mißbräuchlicher Benutzung deS Nebenan¬
schlusses oder weuu sich ergiebt , daß dieser
den technischen Anfordernngen nickt genügt ,
oder falls sonst ans der Benutzung dcs
»Nebenanschlusses erhebliche Schivicrigkcitcn
für dcn Fcrnsprcchbctricb entstehen .

Nebenanschlüsse.
4 . bei Nebenanschlüssen , die weiter als 10 km

von der (Haupt - >Vcrmittclungsanstalt ent¬
fernt find , wcrdcn für dic übcrschicßcnde ,
von der Hanptsprcchstcllc zu messende Lei-
tnngslänge dieselben Baukostenzuschüsse er¬
höbe » , wie bei Hauptanschlüssen .

L . Für Nebenanschlüsse , die nicht von dcr
Reichs - Telegraphenverwaltung hergestellt
und in Stand zu halten sind , werden er¬
hoben :

1 . Für Nebenanschlüsse in dcn auf dem Grnnd -
itücke dcs Hauptanschlusses befindlichen
Wohn - oder Geschäftsräumen des Inhabers
des Hauptanschlusses

sür jeden Nebenanschluß jährlich Ii) M .
2 . für andere Nebenanschlüsse

für jeden Nebenanschluß jährlich 15 „
« . Bei Nebentelegraphen und

Höhe der
Für die Herstellung und Unterhaltung der

Anlagen werden erHoven
a . für jeden Apparat

bei Anwendung von Morseappa¬
raten 30 M .

beiAnwenduug von Fernsprechern 20 „
jährlich . Wenn mehr als 2 dicscr Apparate
mit einander in Verbindung gesetzt werden
können , wird für jeden Apparat eine jährliche
Zuschlaggebühr von 10 M . erhoben .

d . Für jedes angefangene Kilometer Ver¬
bindungsleitung werden erhoben

bei einfachen Leitungen an Holz -
gestänge 30 M .

bei Doppelleitungen an Holz -
gestänge 50 „

besonderen Telegraphenanlagen .
Gebühren .

bei einfachen Leitungen an eiser¬
nem Gestänge 45 M .

bei Doppelleitungen an eisernem
Gestänge 75 „

jährlich -
Die Leitungslänge ist nach dem nächsten ohne

Aufwendung besonderer Kosten für dic Her¬
stellung der Leitung benutzbaren Wege zu messen,
auch wenn die Leitung thatsächlich auf einem
Umwege geführt wird .

« . Für die Benutzung besonders kostspieliger
Leitungen wird neben den sonst fälligen Gebühren
eine auf volle Mark aufwärts abzurundende
jährliche Zufchiaggebühr von 10 Prozent der
Mehrkosten erhoben .

ä . Die jährliche Zuschlaggebühr für die An -
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briugung und Instandhaltung eines zweiten
oder mehrerer Wecker auf demselben Grund¬
stücke wie die Betriebsstelle beträgt

für jeden Wecker 3 M .
Für die Anbringung und Instandhaltung eines

zweiten Mikrophons werden jährlich 5 M . erhoben .
Für besondere Wecker anderer als in der

Telegraphenverwaltung gebräuchlichen Art sind
neben einer Jahresgebühr von 3 M . die Selbst¬
kosten der Beschaffung , Anbringung und In¬
standhaltung zu erstatten . Für die auf Ver¬
langen der Inhaber angebrachten zweiten Fern¬
hörer find ebenfalls die Selbstkosten ju erstatten .
Diese besonderen Wecker und Fernhörer gehen
in das Eigentum der Inhaber der Anlagen über .

s . Bei der Verlegung von Fernsprechstellen
werden erhoben
für Verlegung innerhalb desselben Raumes

bei einfachen Leitungen . . . . 4M .
bei Doppelleitungen 6 „

für Verlegungen innerhalb desselben Grundstücks
bei einfachen Leitungen . . . . 6 M .
bei Doppelleitungen 10 „

für Verlegungen nach anderen Grundstücken
bei einfachen Leitungen . . . . 15 M .
bei Doppelleitungen 25 „

k. Die Gebühr für die Aufhebung von Neben -
telegraphenanlagen und besonderen Tele¬
graphenanlagen vor Ablauf der Ueber -
lassnngsdaner beträgt für jede FernspreÄ -
stelle 15 M .

Daneben ist für abzubrechende Gestäuge und
Leitungen der der nicht abgelaufenen Ueber -
lassungsdauer entsprechende Teil der Her -
stellungs - und Ahbruchskosten zu erstatten .

Diese Beträge bleiben unerhoben , wenn die
Ueberlassungsdaner ui dem Zeitpunkte , bis zu.
welchem die fortlaufenden Gebühren für die
Anlage im Voraus entrichtet sind , abgelaufen ist ..

Teilnehmer an der Stadt - Fernsprecheinrichtung
I . Karlsruhe und Umgebung .

Anßer den mit im alphabetischen Einwohner -Verzeichnis , sowie in: Verzeichnis der
Behörden bezeichneten bestehen noch folgende Anschlüsse :

Badiselie Steinkohlenbriket - Werke ,
G . ,» . b. H . i» Maran.

Bohner , Markus , Lammwirt in Bulach .
D a INp f w a s ch a II st a l t , Beiertheim — Karlsruhe.

Simons-Anlage .
^ Gesellschaft f. Branerei , Spiritus nnd
^ P r e ß h e f e n f a b ri ka t i o n vorm. G . Sinner in
I Grünwinkel .
X? anck , Wilhelm , Restauration Appciiiniihle.
serrula nn , Rudolf , Architekt in Griinwinkel .
H o f d o m ä u e Scheibenhardt , Grobh . GutS-

verwaltung n. Asyl, Erziehungsanstalt f. Mädchen,
diiefer Ä Streiber , Kohlenhandlung , Hafen

Maxau .

1281

307
»77

12SS
llgk
308

2KS
281

702

Lincke , Rudolf , Inhaber Ferd . Odenwald , Lack¬
fabrik in Griinwinkel , Hauptstr . 7g .

L i u o l e n m f a b r i k in Maxiinilian -Zau .
Lippe Fürstin Sophie znr, Grosjh. Hoheit.
Mitichele JnlinS, Sandgrnbcnbcf . in Rintheim .
Schäffer , Hofläger , Jägerhaus bei Hagsfeld .
Steffelin , A . v ., Holz- n . Kohlenhandlung , Lager

in Maxau .
Vogel , Beruheimer S ch nn r m a n n , Cel-

lnloiefabrik in Maxau .
Wilhelm Prinz von Baden , Grofzh. Hoheit^

HauShofiucistcrei.
Wörnerns ch e Dampfwaschaustalt in Bulach .

Simons-Anlage .

II . Durlach
Bad . Maschinenfabrik n . Eisengießerei ,vorm. G . Sebold nud Sebold ^ Reff .Bad . B ii r st c n f a b r i k , Sab , Weil Ä Cie.B a l>n v e r Iv a l t Ii n g , Güterbahnhof .Becker . Friedr., Baninatcrialiciigeschäft .B e r ckin iiller Ä E i e. , Fabrik techn . Papiers.
Biesinge r Otto (Emil A. Schmidt, Nachf .), Eiseu-

u . Kohlenhaudluug .B r a u e rc i g e s el l s ch a ft Eglau.B ii r g e r in e i st e r a in t.
BnngerI , Johann , KarlsruherKalkwerke in Berg -

Hausen .
Dampszieaelei Dnrlach .Deut s ch c W a f f e II- II. M II II i t i o II s f a b r i k e II.Berlin , Abt . Zünthülchenfabrik, Durlach .Deut f ch e W affeu - u . Munitionsfabrik . ,

,' tailSruhe, Abt. Munitionsfabrik Grötzingen.
Do11inger , Heinrich, Leimfabrik, Hänte- u . Fell -

Hattdlttug, BezirkS -Abdeckerei .
F i e sj l e r Karl . Maschinenfabrik, Grötzingen.Gorenflo , Osk. , vorm . F . Baril Hr., Wild -,

Fisch - und Geflügelhandlimg PP .
Herzfcld , Friedr., Betricbsvorsteher .

Hunger , OSk., techn . Direktor der Maschinenfabrik
Gritzuer .

Lnger , Philipp, Eolonialwarenhandlung .
Löwen - Apotheke , Hermann Stein.
Maschinenfabrik Gritzner .
Nenburg , vr ., chemische Fabrik Durlach .
P o rz e l l a n f a b r i k in Weingarten .
Renter Gebr., Kistensabrik.
Rom Niel A ., Fabrikdirektor .
Sitzler , Jakob, MöbeltranSportenr .
Schiff Ä l5 i e. , Schuhfabrik .
S ch midt Otto , Eisen- u. Kohleuhaiidluiig .
Schmidt Wilh . .̂ aver , Margarinefabrik .
Scholl Eduard , Hofbuchbiuder.
Schreiner E ., Fabrikant .
Süddeutsche Margarine - Werke , G . »i. b ^

H., Friv Schmidt .
T r a i n - B a i a i l l on Nr. 11 .
Utz , Emil , zr. Kanfmann .
Voit , H. Ä Söhne , Fabrikanten .
Witt , Hngo, Glaceleder n . Handschuhsabrik.
Weiiiheiiner I ., RechtSagend.
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III . Ettlingen .
BadifcheBauniwollspinnereiu . Weberei

Neurod .
BahnverwaltIIng , Hanptbahnhos .
Bardnsch K., Dampfwaschanstalt .
Bierbranereigesellschaft am Huttenkreuz.

A. G .
Blank Fr . , Brauereidirektor .
B ll r g er m e i st e r a m t.
Buhl , Gebr ., Papiersabr.
Deubel , Aug. u . Sohn, Kunstmühle.
Dold Joh . Maurermeister .
Durlacher Dr., prakt . Arzt.
Fröhlich , vr . Bezirksarzt , Mediziualrat .
Gesellschaft für Spinnerei ». Weberei .
Gertert jheinr.. Eisen- und Metallgießerei .
Gierich Chr ., Kunstmiihle.
Gäfjler , Metzger.
tzepp , Gebr . Silberwarenfabrik .
Seraneoiirt , vi . prakt . Arzt.
Dolzwarth Jakob, Villa Watthalden .
Hörr Karl, Geflügelhandliing .

KahSni tz, vr . Spezialarzif. Ohr -,Nasc - u . HalSkrhlu.
Kühn Ed .. Fabrikant.
K ü h n e r E ., Gastwirt „z. Hirsch ".
LnstknrhoteI zn in Fischweier .
Lob Ä C i e., Karlsruher Dampf - Robhaarspiniierei .
Machol Ä Löweugart > Papierfabrik .
Morlock Karl , Metzgerei.
Lorenz , Maschinenfabrik.
Model , K., Gut Hellberg.
Rettig Ä Köhler , Eisenhandlung .
Roos Karl , Bankgeschäft.
Schmidt vr . Florian, prakt . Arzt.
Schneider A ., Kurhotel Wilhelmshöhe .
Schortmüller Theod ., Sägewerk Albthal.
Vogel , Bern heim er Ä Schnurmaun

Papierfabrik .
Wackherr , Karl II. Sohn , Bleicherei, Färberei u.

Appretur -Anstalt .
Wackherr , Robert , Eiscugeschäft.
Wes>becher Paul . Kaufmann .
Witt IN er Georg , Maschinenfabrik.

IV . Fernverkehr .
Siehe Seite 48 .

Oertliche Posteinrichtungen.
Zur Wahrnehmung des Post - und Tele -

graphendienstes in Karlsruhe bestehen zwei
selbständige Postämter mit der Bezeichnung
Postamt 1 (Kaiserstraße 217) nnd Postamt 2
(Bahnhof ) uud das Telegraphenamt (Kaiser¬
straße 217) . Das Postamt 3 (Waldhornstr . 21)
ist eine Zweigstelle des Postamts 2.

Vom Postamt 1 (Kaiserstraße 217 ) aus
erfolgt die Leeruug der auf Seite 50 mit ^
bezeichneten Briefkasten , die Bestellung der
Briefe und Zeitungen , der Einschreibbriefe , der
Postaufträge , der Briefe mit Nachnahme , der
Postanweisungen und zum Teil auch der Eilbries -
fendnngen , soivie die Ausgabe der postlagerud
Karlsruhe (ohne Bezeichnung des Postamts )
gestellten Sendungen , daselbst findet auch die
Auszahlung der Renten der Unfall - und der
Jnvaliditäts - und Altersversicherung statt ; vom
Postamt 2 (Kriegstraße neben dem Haupt¬
bahnhofe ) aus werden die Packete mit und
ohne Wertangabe , die Geldbriefe , Eilsendungen ,
und alle Sendungen nach dem Landbestellbezirke
bestellt , sowie die Stadtbriefkasten mit Ausnahme
der auf Seite SV mit ^ versehenen , geleert . Mit
den Postämtern 2 und 3 sind Telegraphen -
betriebsstellen und öffentliche Fernsprechstellen
verbunden . Dem Postamt 2 ist die Posthalterei
unterstellt . Der La ndbe stellbezirk von
Karlsrnhe umfaßt das Schützenhaus , den
Rosenhof uud 3 Bahuwartshäuser zwischen den
Stationen Nenrenth und Karlsruhe (Mühl¬
burger Thor ) . Die Ortstaxe für Brief -
sendungen findet auch Anwendung im
Verkehr zwischen 1 . Karlsruhe ( einschließlich
Mühlburg ) und Beiertheim (einschl . Bulach ) .
2 . Karlsruhe ( einschl. Mühlburg ) , Grünwinkel

und deren beiderseitigen Landbestellbezirke
(N a ch b a r o r ts v e rk e h r ) .

Alle den lausenden Geschäftsbetrieb eines
der beiden Postämter , einschließlich der bei den¬
selben eingelieferten Sendungen , betreffenden
Anfragen oder Anträge sind nniiiittclbar an
das betreffende Postamt , die den lausenden
Telegraphendienst betreffenden Schreiben , sofern
sie nicht das Postamt 2 allein berühren , an
das Telegraphenamt zu richten , Vollmachten
und Wohnuugsanzeigen aber ausschließlich bei
dem Postamt 1 abzugeben .

Die Ober - Postdirektion hat als Ober -
behörde mit der Wahrnehmung des Postdienstes
bezw. des Telegraphendienstes am Orte un¬
mittelbar keine Befassung .

Die Ober - Postkasse ist nur an Wochen¬
tagen geöffnet u . z. v . 16 . Februar bis 15 . No¬
vember vou 8—1 V . lind 4-- 7 N . , vom 16 . No¬
vember bis 15 . Februar von 8 ' /, — 1 V . und
3 ' /ü—7 N . ; am Mittwoch nur Vormittags .

Postschalter znr Aufgabe von Postsendungen
aller Art befinden sich

a . beim Postamt 1 (Kaiserstraße 217 ) .
Geöffnet im Sommer : im Winter :

an Werktagen v . 7 Uhr Vrm . v . 8 U . Vrm .
bis 8 Uhr Abds . ^ bis 8 U . Abds .

an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen
v . 7- gUhrVrm . v . 8—9 U . V .
v . 12 — lUhrNach - v . 12— 1 Uhr

mittags . Nachmittags .
Der Ausgabe schalter ist im Winter bereits nm 7 >/,

Uhr früh geöffnet.
b . beim Postamt 2 (Kriegstraße neben dem
Hauptbahnhofe )

an Werktagen von 7 U . Vrm . ! von 8 U . Vrm .
bis 8 U . Abds . ! bis 8 U . Abds .
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